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Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1 
Gesetz zur übergangsweisen Regelung der 

Besoldungsgruppenüberleitung bei fortgesetzter 
Aufgabenwahrnehmung

§ 1
(1) Eine gesetzliche Überleitung gemäß § 11 Absatz 13 und Ab-

satz 14 des Landesbesoldungsgesetzes findet nur statt, wenn die mit 
dem Amt verbundenen Aufgaben weiterhin ausgeübt werden.
(2) Findet eine Überleitung auf Grund des Absatzes 1 nicht statt, 

so gilt für die nicht übergeleitete beamtete Dienstkraft die Feuer-
wehr-Laufbahnverordnung in der am 28. Februar 2026 geltenden 
Fassung.

§ 2
(1) Die beamtete Dienstkraft, die bereits am 31. Dezember 2025 

das Amt der Landesbranddirektorin oder des Landesbranddirektors 
wahrgenommen hat, wird zum 1. März 2026 vorbehaltlich des Vor-
liegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen in die Besol-
dungsgruppe B 6 übergeleitet.
(2) Für die beamtete Dienstkraft, die bereits am 31. Dezember 

2025 das Amt der Landesbranddirektorin oder des Landesbranddi-
rektors wahrgenommen hat und auf Grund der nicht vorliegenden 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht in die Besoldungsgruppe B 6 
übergeleitet worden ist, gilt § 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe e der Feuerwehr-Laufbahnverordnung in der am 28. Februar 
2026 geltenden Fassung.

Artikel 2 
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

in der Überleitungsfassung für Berlin
Das Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Ber-

lin nach Artikel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 
(GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. 
Dezember 2025 (GVBl. S. 689) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1.	 § 26 wird gestrichen.

2.	 § 40a Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a)	 In Nummer 1 werden die Wörter „für ein berücksichtigungs-

fähiges Kind“ gestrichen. 
b)	 In Nummer  3 werden nach dem Wort „zwei“ die Wörter 

„oder mehr“ eingefügt.
3.	 In § 56 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „5“ durch die Angabe 

„2“ ersetzt.
4.	 Die Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) wird wie 

folgt geändert:
a)	 Die Bundesbesoldungsordnung A wird wie folgt geändert:

aa)	 In der Besoldungsgruppe A 15 wird nach der Amtsbe-
zeichnung „Hauptkustos“ die Amtsbezeichnung „Ma-
gistratsdirektorin oder Magistratsdirektor“ mit den 
Funktionszusätzen
„–	 in einem Bezirksamt als Leitung

– 	� des Bereichs Finanzen, sofern dieser keine ei-
genständige Serviceeinheit darstellt –

– 	� des Bereichs Personal, sofern dieser keine ei-
genständige Serviceeinheit darstellt –

–	 in einem Bezirksamt als ständige Vertretung der Lei-
tung
– 	 des Steuerungsdienstes –
– 	 der Serviceeinheit Finanzen –
– 	 der Serviceeinheit Personal –
– 	 des Steuerungsdienstes und der Serviceeinheit 

Finanzen –
– 	 des Steuerungsdienstes und der Serviceeinheit 

Personal –
– 	 der Serviceeinheit Finanzen und Personal –“

eingefügt.
bb)	In der Besoldungsgruppe A 16 wird nach der Amtsbe-

zeichnung „Leitender Direktor“ die Amtsbezeichnung 
„Leitende Magistratsdirektorin oder Leitender Magist-
ratsdirektor“ mit den Funktionszusätzen
„–	 in einem Bezirksamt als Leitung

– 	 des Steuerungsdienstes –
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– 	 der Serviceeinheit Finanzen –
– 	 der Serviceeinheit Personal –“

eingefügt.
b)	 Die Bundesbesoldungsordnung B wird wie folgt geändert:

aa)	 In der Besoldungsgruppe B 2 wird die Amtsbezeichnung 
„Leitender Magistratsdirektor10)“ mit dem Funktionszu-
satz „– in Berlin bei einer Bezirksverwaltung –“ durch 
die Amtsbezeichnung „Leitende Magistratsdirektorin 
oder Leitender Magistratsdirektor“ mit den Funktions-
zusätzen
„– 	 in einem Bezirksamt

– 	 als Leitung
–	 des Steuerungsdienstes und der Serviceein-

heit Finanzen –
–	 des Steuerungsdienstes und der Serviceein-

heit Personal –
–	 der Serviceeinheit Finanzen und Personal –

– 	 als ständige Vertretung der Leitung einer Orga-
nisationseinheit, welche den Steuerungsdienst 
und die Serviceeinheit Finanzen und Personal 
umfasst, bei gleichzeitiger Leitung
–	 des Steuerungsdienstes –
–	 des Bereichs Finanzen –
–	 des Bereichs Personal –“

ersetzt.
bb)	In der Besoldungsgruppe B 3 wird nach der Amtsbe-

zeichnung „Kurator der Museumsstiftung Post und Tele-
kommunikation“ die Amtsbezeichnung „Leitende Ma-
gistratsdirektorin oder Leitender Magistratsdirektor“ 
mit dem Funktionszusatz
„– 	 in einem Bezirksamt als stellvertretende Dienststel-

lenleitung sowie als Leitung einer Organisationsein-
heit, welche den Steuerungsdienst und die Service-
einheit Finanzen und Personal umfasst –“

eingefügt.

Artikel 3 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

§  108c des Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom 21. Juni 
2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2025 (GVBl. S. 689) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1.	 Der bisherige Wortlaut wird zu Absatz 1.
2.	 In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „2026“ durch die Angabe 

„2027“ ersetzt. 
3.	 Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) § 53 ist auf Versorgungsberechtigte, die ein Einkommen 
aus einer Lehrtätigkeit beziehen, die zur Deckung des Personal-
bedarfs für die Unterrichtsversorgung an Berliner Schulen er-
forderlich ist, nach Ablauf des Schulhalbjahres, in dem sie die 
Regelaltersgrenze nach § 108a Absatz 1 des Landesbeamtenge-
setzes erreichen, bis zum 31. Dezember 2027 nicht anzuwenden. 
Eine Lehrtätigkeit im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn das 
wahrzunehmende Aufgabengebiet zu mindestens der Hälfte der 
Arbeitszeit Aufgaben im Sinne des Satzes 1 beinhaltet. Liegen 
die Voraussetzungen des Satzes 2 vor, hat die Beschäftigungs-

stelle dies mit ihrer Anzeige der die Versorgungsbezüge anwei-
senden Stelle mitzuteilen.“

Artikel 4 
Änderung des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes

§ 9 des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes vom 10. Februar 2023 
(GVBl. S. 66), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2024 (GVBl. S. 643) geändert worden ist, wird gestrichen.

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes zur Anpassung der Alimentation  

kinderreicher Familien für die Jahre 2008 bis 2020
§ 4 des Gesetzes zur Anpassung der Alimentation kinderreicher 

Familien für die Jahre 2008 bis 2020 vom 20. Dezember 2024 
(GVBl. S. 634, 636) wird wie folgt geändert:
1.	 Der bisherige Wortlaut wird zu Absatz 1.
2.	 Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Ruhens-, Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften nach 
dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, nach der Beamtenver-
sorgungs-Übergangsverordnung vom 21. Juni 2011 (GVBl. 
S. 266), die zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2024 (GVBl. S. 634, 641) geändert worden ist, nach § 4 
Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungs-
fassung für Berlin nach Artikel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 26. Februar 2026 (GVBl. S. 74) geändert 
worden ist, und nach dem vor dem 1. Juli 2011 geltenden ent-
sprechenden Bundesrecht sind auf Ansprüche nach Absatz 1 in 
Verbindung mit § 2 nicht anzuwenden.“

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und 

Versorgung für das Land Berlin 2024 bis 2026 und 
 zur Einführung und Änderung weiterer Vorschriften

In Artikel 3 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Ver-
sorgung für das Land Berlin 2024 bis 2026 und zur Einführung und 
Änderung weiterer Vorschriften vom 20. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 634, 636) werden die Nummern 4 und 5 gestrichen.

Artikel 7  
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 28. Februar 2026 in Kraft.
(2) Artikel 2 Nummer 3 tritt mit Wirkung vom 1. November 2024 

in Kraft.
(3) Artikel 2 Nummer 1, 2 und 4 sowie die Artikel 3, 4 und 6 treten 

am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin in Kraft.
(4) Artikel 5 tritt mit Wirkung vom 29. Dezember 2024 in Kraft.

Berlin, den 26. Februar 2026

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r


